
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2004/7/8 2003/07/0097
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.07.2004

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

10/07 Verwaltungsgerichtshof

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

VwGG §34 Abs1 impl;

VwRallg impl;

VwRallg;

WRG 1959 §111 Abs3;

WRG 1959 §12 Abs2;

WRG 1959 §121 Abs1;

WRG 1959 §121;

Rechtssatz

§ 121 WRG 1959 verweist auf den nicht zulässigen Eingri7 in fremde Rechte. Unter diesen fremden Rechten sind

subjektive, durch das WRG 1959 gewährleistete Rechte, wie zB. die Rechte nach § 12 Abs. 2 WRG 1959, zu verstehen.

Das Recht auf Einhaltung einer Vereinbarung iSd § 111 Abs 3 WRG 1959 stellt aber kein durch das WRG 1959

geschütztes, sondern ein im Privatrecht wurzelndes Recht dar, dessen allfällige Beeinträchtigung daher nicht gegen die

Bewilligung einer nachträglichen Abweichung nach § 121 Abs. 1 WRG 1959 ins Treffen geführt werden kann.
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